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für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

67. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein
Westfalen am 9. Dezember 2020 
Bericht zu TOP „Verhalten der Landesregierung im Bundesrat zur 
Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich 
als Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt: 
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Zum Tagesordnungspunkt der 67. Sitzun·g des Rechtsausschusses am 9. Dezember 
2020 berichte ich wie folgt: 

Das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht sein Abstimmungsverhalten in den Ple
narsitzungen des Bundesrates onlihe unter 
httos://www. mbei. n rw/de/abstimmverhalten. 

Zu dem A~stimmungsverhalten Nordrhein-Westfalens in der 995. Sitzung des Bun
desrates am 6. November 2020 hinsichtlich des Entwurfs eines Gesetzes zur Ände
rung des Justizkosten- und das Rechtsanwaltsvergütungsrechts (Kostenrechtsände
rungsgesetz 2021) ist unter https://www.mbei.nrw/de/995-sitzung~des-bundesrates
abstimmverhalten-des-landes-nrw das Folgende ausgeführt: 

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts 

(Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 - KostRÄG 2021) 

Der Bundesrat nahm zu dem Gesetzentwurf Stellung gemäß Drs. 

565/1/20 (ohne Ziffer 1). 

NRW: Zustimmung zu den Ausschussempfehlungen gemäß Ziffern 

3-10 in Drs. 565/1/20." 

565/20 

565/1/20 

Nach § 37 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates (GO BR) sind die Ver
handlungen in den Sitzungen der Ausschüsse vertraulich. Allgemein kann jedoch 
berichtet werden, dass sich die Landesregierung zu keinem Zeitpunkt für eine Ver
schiebung des lnkrafttretens eingesetzt hat. 
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